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1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG UND BEKANNTMACHUNG DER   
1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG 2008  

 

1. Nachtragshaushaltssatzung  

Aufgrund der §§ 40 und 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) vom 22.08.1996 
(Nds. GVBl. S. 383) in der zur Zeit geltenden Fassung hat der Rat des Flecken Nörten-
Hardenberg in der Sitzung am 08.07.2008 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr 2008 beschlossen: 
 

§ 1 
 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
   und damit der Gesamtbetrag des Haus-

haltsplanes einschließlich der Nachträge 
 erhöht um vermindert um gegenüber 

bisher 
nunmehr 

festgesetzt auf 
 € € € € 
 

im Verwaltungshaushalt 
 

in der Einnahme auf               201.800  292.000 12.028.400 11.938.200 
in der Ausgabe auf                 345.300  430.500 13.895.400 13.810.200 
 

im Vermögenshaushalt 
 

in der Einnahme auf                 60.000  400.000 2.387.400 2.047.400 
in der Ausgabe auf                 239.000  579.000 2.387.400 2.047.400
  

§ 2 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung von    
810.400 € nicht verändert. 

§ 3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 220.000 € festgesetzt. 

§ 4 

Der Höchstbetrag bis zu dem Kassenkredite aufgenommen werden dürfen, wird gegenüber der bis-
herigen Festsetzung um 150.000 € vermindert und neu auf 3.350.000 € festgesetzt. 

§ 5 

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert. 

Nörten-Hardenberg, 09.07.2008 
   
   

                                                                                                                gez. Priebe 
  Bürgermeister 
 
Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 wird hiermit öffentlich 
bekanntgemacht. Die nach § 92 Abs. 2 NGO und § 94 Abs. 2 NGO erforderlichen Genehmigun-
gen sind durch den Landkreis Northeim am 11.07.2008 unter dem Aktenzeichen S 4 15 22 01 er-
teilt worden. Der 1. Nachtragshaushaltsplan liegt nach § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO vom 21.07.2008 
bis zum 29.07.2008 zur Einsichtnahme im Rathaus, Zimmer 16, öffentlich aus. 

Nörten-Hardenberg, 14.07.200819. Oktober 2005 
 Der Bürgermeister 
 gez. Priebe 
 
( (Priebe) 
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